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Polizeiverordnung  

des Landratsamts Emmendingen über das Verbot des Anzündens 
oder Unterhaltens von Feuer oder offenen Lichtes im Wald oder in 

einem Abstand von weniger als 100 m vom Wald.  
  
Aufgrund von § 70 Nr. 2 des Waldgesetzes für Baden-Württemberg (Landeswaldgesetz – 
LWaldG) in der Fassung vom 31. August 1995 (GBl. S. 685), zuletzt geändert durch Artikel 
12 des Gesetzes vom 07.02.2023 (GBl. S. 26, 44), in Verbindung mit §§ 1, 17 des Polizeige-
setzes in der Fassung vom 06.10.2020 (GBl. S. 735), zuletzt geändert durch Berichtigung 
(GBl. S. 1092), wird verordnet: 
  

§ 1 
Das Anzünden oder Unterhalten von Feuer oder von offenem Licht im Wald oder in 
einem Abstand von weniger als 100 m vom Wald, auch und insbesondere innerhalb 
eingerichteter und gekennzeichneter Feuerstellen (z.B. Grillplätze), ist auf allen Waldflä-
chen des Landkreises Emmendingen untersagt. 
  

§ 2 
Ordnungswidrig nach § 83 Abs. 2 Nr. 7 LWaldG handelt, wer entgegen § 1 Feuer oder 
offenes Licht im Wald oder in einem Abstand von weniger als 100 m vom Wald anzündet 
oder unterhält. 
  

§ 3 
Die Polizeiverordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Sie tritt am 13.07.2023 
außer Kraft. 
  
Emmendingen, den 14.06.2023 
Hanno Hurth, Landrat 

Aufgrund einer betrieblichen Veranstaltung am 23.06.2023 bleiben die Ver-
waltung, der Bauhof und der Kindergarten an diesem Tag  geschlossen. 
  
In dringenden Fällen (z.B. ein Wasserrohbruch) ist der Bauhof unter der Not-
fallnummer erreichbar. 

 

RATHAUS
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NOTRUFE *** BEREITSCHAFTSDIENST DER ÄRZTE *** APOTHEKEN

Notrufe
Polizei
Notruf 110

Polizeiposten Kenzingen 07644/92 91-0

Polizeidirektion Emmendingen 07641/582-0

Feuerwehr
Notruf 112
Feuerwehrkommandant 015121526791

Notruf-Fax an die Rettungs- und
Feuerwehrleitstelle 07641/4601-77
(nur für schwerhörige, ertaubte,  
gehörlose und sprachgeschädigte Personen)

Defibrillatoren für lebensrettende Maßnah-
men befinden sich:
-  An der Bushaltestelle beim Feuerwehrhaus, 

Hauptstraße 

- Am Spielplatz im Oberwörth

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116117

Giftnotrufzentrale 0761/19240

Krankentransport  
DRK Emmendingen 07641/19222

Fachstelle Sucht 07641/933589-0
Beratung, Behandlung, Prävention
Hebelstraße 27, Emmendingen 
Erstgespräche nach telefonischer Vereinbarung

Wasser / Abwasserbeseitigung  
(Notfalltelefon) 0171 7640731

Störungsstelle 
Strom + Gas bnNETZE 0800/2767767
Telekom - Störungsmeldung
Geschäftskunden 0800/3301172
Privatkunden 0800/3302000

Bei Unfallschäden mit Wild  
kontaktieren Sie bitte die  
Polizeidienststelle Kenzingen: 07644/9291-0

Häusliche Krankenpflege und Dorfhelferinnen
Ökumenische Sozialstation St. Franziskus e.V., 
Maria-Sand-Straße 10, 79336 Herbolzheim 
Tel:  07643/9336980

Kurpjuweit Jürgen - Mobiler Pflegedienst
Köpfle 13, 79367 Weisweil 913232

Telefonseelsorge 0800/1110111

Hospitz Hecklingen e.V.
Kenzingen, Hauptstr. 46 07644/930198
Persönliche Sprechzeiten: mittwochs von 9.00 
– 11.00 Uhr zusätzlich am ersten Mittwoch von 
16.30 – 18.30 Uhr. Trauergruppe am letzten Mitt-
woch im Montat um 18.00 Uhr
Weitere Informationen:  
www.Hospitz-Hecklingen.de 

Allgemeiner Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Be-
reitschaftsdienst im Landkreis Emmendingen

Rettungsdienst: 112

Allgemeiner Notfalldienst: 116117

Kinderärztlicher Notfalldienst: 116117

Augenärztlicher Notfalldienst: 116117

Fundtiere:

Mo. - Fr., Tel. 07646/91 02-15

Wochenende und außerhalb der Öffnungszeiten:  

07646/2 88

Apothekendienst 

Freitag, 23.06. 
Üsenberg-Apotheke, Kenzingen  

Samstag, 24.06. 
Tulla-Apotheke, Rheinhausen  

Sonntag, 25.06. 
Brunnen-Apotheke, Herbolzheim  

Montag, 26.06. 
Stadt-Apotheke, Endingen  

Dienstag, 27.06. 
Stadt-Apotheke, Kenzingen  

Mittwoch, 28.06. 
Apotheke im alten Rathaus, Malterdingen

Donnerstag, 29.06. 
Maria-Sand-Apotheke, Herbolzheim  

Freitag, 30.06. 
St. Katharina-Apotheke, Endingen  

Sprechzeiten und Kontaktdaten der Gemeindeverwaltung, des Kindergartens, der Schule und des Forstamtes
Gemeindeverwaltung
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag,
Mittwoch, Freitag  09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  15.00 – 18.00 Uhr

Telefonisch sind wir wie folgt 
erreichbar:
Mo, Di, Mi, von 8.00-12.00 Uhr 
und 14.00–16.00 Uhr
Do. von 8.00-12.00 Uhr 
und 14.00-18.00 Uhr
Fr. 08.00 - 12.30 Uhr

Sie haben ein Anliegen, wissen 
aber nicht, wer Ihr Ansprechpart-
ner ist? Wählen Sie 07646 91 02-0.
Sie werden dann umgehend von 
einem freien Mitarbeiter an Ihren 
zuständigen Sachbearbeiter wei-
tergeleitet.

Ihr Rathaus-Team

Zentralfax:  07646/9102-50
E-Mail: rheingemeinde@weisweil.de
Internet: www.weisweil.de

Bürgermeister
Michael Baumann
Tel.: 9102-30  Fax: 9102-930
E-Mail: michael.baumann@weisweil.de

Hauptamt
Brigitte Beck
Tel.: 9102-15 Fax: 9102-915
E-Mail: brigitte.beck@weisweil.de

Sekretariat/Standesamt/ 
Friedhofsverwaltung
Daniela Zygadlo
Tel.: 9102-14 Fax: 9102-914
E-Mail: daniela.zygadlo@weisweil.de

Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro
Silvia Schweizer
Tel.: 9102-11  Fax: 9102-911
E-Mail: silvia.schweizer@weisweil.de

Bürgerinformation
Sandra Reif
Tel.: 9102-12 Fax: 9102-912
E-Mail: sandra.reif@weisweil.de

Mitteilungsblatt
Daniela Zygadlo
Tel.: 910214 Fax: 9102-914
E-Mail: mitteilungsblatt@weisweil.de  

Bauamt
Jürgen Pflieger
Tel.: 9102-17  Fax: 9102-917
E-Mail: juergen.pflieger@weisweil.de

Rechnungsamt
Tobias Hefter
Tel.: 9102-20  Fax: 9102-920
E-Mail: tobias.hefter@weisweil.de

Brigitte Wintergerst
Tel.: 9102-13 Fax: 9102-913
E-Mail: brigitte.wintergerst@weisweil.de

Gemeindekasse
Juliane Bosch, Kassenverwalterin
Tel.: 9102-16 Fax: 9102-916
E-Mail: juliane.bosch@weisweil.de

Bankverbindung:
Sparkasse 
Freiburg-Nördlicher Breisgau
Konto-Nr. 22000325 – 
BLZ 680 501 01
IBAN: DE70 6805 0101 0022 0003 25
BIC: FRSPDE66XXX
Volksbank Lahr eG
Konto-Nr. 670615 00 – 
BLZ 682 900 00
IBAN: DE90 6829 0000 0067 0615 00
BIC: GEN0DE61LAH

Technischer Bereich:
Bauhof/Wasserwerk/Betriebshof
Notfalltelefon 0171 7640731

Feuerwehrhaus  Tel.: 266

Forstreviere
Revier Gemeindewald 
Alex Schulz   07822/300160  
Mobil   0175/2233113    
a.schulz@landkreis-emmendingen.de

Revier Staatswald  
Ludwig Thoma  07803/9254916 
Mobil  0173/6195406 

Forstamt Emmendingen   
 07641/4519400

Kinderbetreuung, Schule:
Kindergarten „Blumenwiese“
Leiterin: Stefanie Grulke
Tel.: 1290  Fax: 915495
E-Mail: kiga-weisweil@t-online.de

Sonnenwirbele e. V. 
Sprechzeiten: 
Mo. u. Mi. 14.00 – 17.00 Uhr
Leiterin Verena Schäfer Tel.: 915714
E-Mail: sonnenwirbele@weisweil.de

Grundschule am Rheinwald
Rektorin: Frau Hanna Heicke
Sekretärin: Angélique Johner-Rein 
(Sprechzeiten Mi 7-10 und 
Fr 7-11:30 Uhr)
Tel.: 482  Fax: 9159859
E-Mail: kontakt@schule.weisweil.de

Hausmeister
Schule, Halle, Gemeindewohnungen
Edwin Reimann
Tel.: 913146, Mobil: 0170 5623956
E-Mail: hausmeister@weisweil.de

Förderverein Grundschule e.V.
(Ganztagsbetreuung)
Leiterin: Petra Grabisch  Tel.: 913246
E-Mail: foerderverein-grundschule@weisweil.de

Jugendzentrum Weisweil (JUWE)
Tel.: 9 3160
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Allgemeinverfügung  
des Landratsamts Emmendingen über die Einschränkung des Gemeingebrauchs an oberirdischen Gewässern und der 

Entnahme von Grundwasser zur Beregnung von Sportanlagen und landwirtschaftlichen Flächen vom 16.06.2023  
Az.: 692.11.01 

I. Anordnung 
Aufgrund § 21 Abs. 2 Nr. 1 Wassergesetz 
Baden-Württemberg (WG) und § 35 S. 2 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz Ba-
den-Württemberg (LVwVfG), sowie § 100 
Abs. 1 Satz 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
i.V.m. § 75 Abs. 1 Satz 2 WG, wird durch das 
Landratsamt Emmendingen folgendes an-
geordnet: 
  
1. Anordnungszweck 
Im Interesse des Wohls der Allgemeinheit, 
insbesondere der Ordnung des Wasserhaus-
halts, der Sicherstellung der Erholung und 
des Schutzes der Natur wird der Gemein-
gebrauch an öffentlichen oberirdischen 
Gewässern sowie die Entnahme von Grund-
wasser für Beregnung von Sportanlagen 
und landwirtschaftlichen Flächen mit dieser 
Allgemeinverfügung eingeschränkt. 
  
2. Einschränkung des Gemeingebrauchs 
an oberirdischen Gewässern 
2.1 Räumlicher Geltungsbereich Diese All-
gemeinverfügung gilt für sämtliche öffent-
liche oberirdische Gewässer im Kreisgebiet 
des Landkreises Emmendingen, außer dem 
Rhein. 
  
2.2 Der wasserrechtliche Gemeingebrauch 
an oberirdischen Gewässern nach § 25 WHG 
i.V.m. § 20 Abs. 1 WG wird wie folgt einge-
schränkt: 
2.2.1 Die Entnahme von Wasser wird unter-
sagt, auch das Schöpfen mit Handgefäßen. 
2.2.2 Ausgenommen von der Einschränkung 
des Gemeingebrauchs ist das Tränken von 
Vieh. 
  
3. Einschränkung von Regelungen beste-
hender wasserrechtlicher Erlaubnisse 
3.1.Sportanlagen 
Bestehende wasserrechtlicher Erlaubnisse 
für Beregnung von Sportanlagen aus Grund-
wasser werden dahingehend eingeschränkt, 
dass diese Beregnung nicht während der 
verdunstungsreichen Tageszeit zwischen 
12 Uhr und 18 Uhr zulässig ist. Im Rahmen 
von Turnieren oder Wettkämpfen darf aus-
nahmsweise auch während dieser Tageszeit 
kurzzeitig für nur wenige Minuten beregnet 
werden. Landratsamt Emmendingen 
  
3.2.Landwirtschaftliche Beregnung 
Bestehende wasserrechtliche Erlaubnisse 
für landwirtschaftliche Beregnung werden 
dahingehend eingeschränkt, dass die Be-
regnung nicht während der verdunstungs-
reichen Tageszeit zwischen 12 Uhr und 18 
Uhr zulässig ist. Diese Einschränkung gilt 
nicht für Tröpfchenbewässerung und für 
klimatisierende Bewässerung von Erdbeer-
neupflanzungen (Frigopflanzen) während 
der Anwachsphase mit Intervallberegnung. 

4. Befreiung  
Das Landratsamt Emmendingen – untere 
Wasserbehörde – kann auf Antrag eine wi-
derrufliche Ausnahme von den hier gere-
gelten Wasserentnahmeverboten erteilen, 
wenn überwiegende Gründe des Wohl der 
Allgemeinheit dies erfordern oder das Ver-
bot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte 
führt. 
  
5. Sofortvollzug 
Die sofortige Vollziehung dieser Allgemein-
verfügung wird angeordnet. 
  
6. Gültigkeit und Geltungsdauer  
Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem Tag 
nach der öffentlichen Bekanntmachung. Sie 
tritt mit Ablauf des 31.07.2023 außer Kraft. 
Eine Verlängerung des Zeitraums ist bei wei-
terer Fortdauer der Trockenheit möglich. 
  
II. Hinweise: 
  
1. Bei Zuwiderhandlung gegen diese Allge-
meinverfügung können gemäß § 103 Abs. 1 
Nr. 1 WHG und § 126 Abs. 1 Nr. 4 WG Bußgel-
der bis zu einer Höhe von 50.000 € verhängt 
werden. 
  
2. Es wird darauf hingewiesen, dass der Wi-
derspruch keine aufschiebende Wirkung 
hat. 
  
3. Die Allgemeinverfügung mit Begrün-
dung kann im Amt für Wasserwirtschaft 
und Bodenschutz des Landratsamtes Em-
mendingen, Bahnhofstraße 2-4 in 79312 
Emmendingen während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden. 
  
4. Grundsätzlich ist auf einen ressourcen-
schonenden Umgang mit Wasser zu achten, 
daher sollten gegenüber der Grundwasser-
nutzung alternative Wasserressourcen für 
die Bewässerung von Vegetationsflächen 
bevorzugt genutzt werden. Hierzu sollten 
möglichst große Mengen Niederschlags-
wasser gespeichert werden. Vor der Grund-
wasserentnahme sind vermehrt alternative 
Wasserquellen auszuschöpfen. 
  
5. Auf die „Rechtsverordnung der Gemeinde 
Riegel über die Einschränkung des Gemein-
gebrauchs im Bereich der Alten Elz auf Ge-
markung Riegel vom 14.07.2022“ und die 
dort geregelten Verbote bezüglich Befahren 
der Wasserfläche, Baden, Betreten des Ufers 
und sonstigen Veranstaltungen wird hinge-
wiesen. Der mit dieser Allgemeinverfügung 
eingeschränkte Gemeingebrauch bezüglich 
Wasserentnahme gilt auch für das Gewässer 
Alte Elz und ergänzt damit inhaltlich die Ver-
bote der bestehenden Rechtsverordnung. 

III. Begründung  
  
Als Folge der Witterung der letzten Wochen 
hat sich in den oberirdischen Gewässern 
eine stark ausgeprägte Niedrigwassersitu-
ation entwickelt. Nach der aktuellen Wet-
terprognose des Deutschen Wetterdienstes 
wird das weitgehend trockene und warme 
Wetter im Landkreis Emmendingen und 
auch in ganz Baden-Württemberg andau-
ern. Zum Schutz der oberirdischen Gewäs-
ser und auch des Grundwassers werden mit 
dieser Allgemeinverfügung deshalb zum ei-
nen der Gemeingebrauch an oberirdischen 
Gewässern und zum anderen bestimmte 
Grundwasserbenutzungen eingeschränkt. 
Die einzelnen Regelungsinhalte der Allge-
meinverfügung werden wie folgt begrün-
det: 
  
1. Oberirdische Gewässer 
In den letzten Wochen hat sich infolge der 
hohen Temperaturen und Trockenheit die 
Niedrigwassersituation an den Fließgewäs-
sern verschärft. Am Referenzpegel Gutach/ 
Elz ist seit 13.06.2023 der Tagesmittelwert 
von ≤ 1,58 m³/s (mittlerer Niedrigwasse-
rabfluss MNQ) unterschritten. Die weiter 
anhaltend hohen Tagestemperaturen, nied-
rige Grundwasserstände und fehlende Nie-
derschläge führen zu anhaltend niedrigen 
Wasserständen in den Fließgewässern, zu 
erhöhten Wassertemperaturen und niedri-
gen Sauerstoffgehalten. 
  
Durch die geringe Wasserführung drohen 
nicht nur dem Fischbestand, sondern auch 
sämtlichen im Gewässer lebenden wasser-
gebundenen Tieren und Pflanzen gravie-
rende Schäden. Eine weiter fortdauernde 
ungeregelte Entnahme von Wasser aus den 
Oberflächengewässern im Rahmen des so-
genannten Gemeingebrauchs würde diese 
Gefahr zusätzlich erhöhen und die Selbstrei-
nigungskraft der Gewässer verschlechtern. 
Vor diesem Hintergrund ist die unter Ziffer 
I.2 angeordnete vorübergehende Beschrän-
kung des Gemeingebrauchs, die auf § 21 
Abs. 2 Nr. 1 WG beruht, aus Gründen des 
Wohls der Allgemeinheit, insbesondere 
der Ordnung des Wasserhaushalts und des 
Schutzes der Natur erforderlich und insge-
samt verhältnismäßig. 
  
Eine weniger einschneidende, mildere Maß-
nahme als das Verbot der Entnahme ist an-
gesichts der Bewirtschaftungsziele für ober-
irdische Gewässer nach § 27 WHG und der 
dort verankerten Verschlechterungsverbote 
und Verbesserungsgebote nicht ersichtlich. 
Die Maßnahme ist aus den genannten Grün-
den zudem bei Ausübung des der Behörde 
eingeräumten Ermessens veranlasst. 

 

AMTLICHE  BEKANNTMACHUNGEN
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2. Einschränkung  
Beregnung von Sportplätzen und landwirt-
schaftliche Flächen Mit der unter Ziffer I.3 
der Entscheidung getroffenen Einschrän-
kung wird in bestehende wasserrechtliche 
Erlaubnisse für Beregnung von Sportplätzen 
und landwirtschaftliche Flächen dahinge-
hend eingegriffen, dass die Beregnungszeit 
auf die weniger verdunstungsreiche Tages-
zeiten beschränkt wird. Rechtsgrundlage 
hierfür ist § 100 Abs. 1 Satz 2 WHG i.V.m. § 47 
Abs. 1 Satz 1 WHG. Die Einschränkung zielt 
darauf ab, Beeinträchtigungen des Wasser-
haushalts zu vermeiden oder zu beseitigen 
und eine Verschlechterung seines mengen-
mäßigen und chemischen Zustands zu ver-
meiden. 
  
Mit Blick auf das Wasserressourcenmanage-
ment ist die zeitliche Beschränkung gebo-
ten, um Verdunstungsverluste zu minimie-
ren und eine nachhaltige Wassernutzung 
zu gewährleisten. Denn während der Zeit 
zwischen 12 und 18 Uhr, wenn die Sonne-
neinstrahlung am intensivsten ist und die 
Temperaturen ihren Höhepunkt erreichen, 
ist die Verdunstungsrate besonders hoch. 
Ein beträchtlicher Teil des aufgebrachten 
Wassers verdunstet, bevor es in den Boden 
eindringen kann. Auch aus Gründen der 
Energieeffizienz ist der Betrieb von Pumpen 
für eine Bewässerung, die nicht das Ziel der 
Bodenbefeuchtung erreicht, nicht sinnvoll. 
Weiter haben wir in den Blick genommen, 
dass während der Sommermonate und 
in Niedrigwasserzeit der Wasserbedarf in 
Haushalten, Unternehmen und landwirt-
schaftlichen Betrieben deutlich ansteigt. 
Durch das Verbot der Mittagsbewässerung 
kann infolge geringerer Verdunstungsver-
luste der Gesamtwasserverbrauch reduziert 
werden. Nicht zuletzt führt das Verbot der 
Beregnung in der Mittagszeit auch zu einer 
Sensibilisierung für eine nachhaltige Was-
sernutzung. 
  
Die klimatischen Bedingungen, insbeson-
dere fehlende Niederschläge und hohe 
Lufttemperaturen, die typischerweise 
während der Niedrigwasserzeit in oberirdi-

schen Gewässern vorherrschen, wirken sich 
durch die steigende Nachfrage nach Trink- 
und Brauchwasser auch nachteilig auf das 
Grundwasservorkommen aus. In neuen Er-
laubnissen ist diese Regelung der Einschrän-
kung der Beregnung auf verdunstungsarme 
Tageszeiten ohnehin vorgesehen. Insoweit 
wird mit dieser Allgemeinverfügung auch 
ein Gleichklang von aktuellen und älteren 
Wasserrechten hergestellt. Vor dem Hin-
tergrund der Bewirtschaftungsziele für das 
Grundwasser entsprechend § 47 WHG ist 
diese Regelung insgesamt geeignet, erfor-
derlich und angemessen. So stellt die zeit-
liche Steuerung der Hauptberegnungszeit 
bzw. die Einführung der Intervallberegnung 
von sogenannten Frigopflanzen ein milde-
res Mittel als eine komplette Versagung von 
Beregnung dar. Die Regelung ist aus den 
genannten Gründen zudem bei Ausübung 
der Behörde eingeräumten Ermessens ver-
anlasst.   
  
3. Öffentliche Bekanntmachung und Befris-
tung:  
Gemäß § 43 Abs. 1 LVwVfG wird die Allge-
meinverfügung wirksam, sobald sie den Be-
troffenen bekanntgegeben wird. Nach § 41 
Abs. 3 S. 2 LVwVfG kann die Allgemeinver-
fügung öffentlich bekanntgegeben werden, 
wenn eine Bekanntgabe an die Beteiligten 
nicht angezeigt ist. 
Da im vorliegenden Fall nicht abzusehen 
ist, wer von dem Entnahmeverbot betrof-
fen ist, ist eine öffentliche Bekanntma-
chung notwendig, damit allen Betroffe-
nen die Möglichkeit zur Kenntnisnahme 
haben. Gemäß § 41 Abs. 4 S. 4 LVwVfG gilt 
die Allgemeinverfügung ab dem Tag nach 
der öffentlichen Bekanntmachung als be-
kannt gegeben und ist ab dann wirksam. 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt 
entsprechend der Satzung des Landkreises 
Emmendingen in der derzeit gültigen Form, 
d.h. auf der Homepage. Die Verfügung wird 
angesichts der aktuellen Wetterprognose 
zunächst befristet bis zum 31.07.2023. Sollte 
das relevante Wasserdargebot am Ende der 
Frist weiterhin 5 gering sein, wird die Untere 
Wasserbehörde eine Verlängerung prüfen. 

Sollte innerhalb der Frist eine Entspannung 
der Situation eintreten, wird die Untere Was-
serbehörde über eine vorzeitige Aufhebung 
der Anordnung entscheiden.   
  
4. Sofortvollzug:  
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
liegt im öffentlichen Interesse im Sinne 
des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO). Der umgehende 
Schutz der durch die Trockenheit bedrohten 
Tier- und Pflanzenwelt sowie die Aufrechter-
haltung des Ökosystems Wasser sowohl in 
den oberirdischen Gewässern wie auch im 
Grundwasser liegen im besonderen öffent-
lichen Interesse. Der Zustand der genann-
ten Ökosysteme ist bereits jetzt aufgrund 
der anhaltenden Trockenperiode kritisch. 
Ein weiteres Zuwarten, bis abschließend 
über einen Widerspruch und ein eventuell 
anschließendes Klageverfahren entschie-
den worden ist, würde voraussichtlich zu 
irreparablen Schäden an den ökologischen 
Funktionen von oberirdischen Gewässern 
führen. Soweit die Nutzung von Grundwas-
ser eingeschränkt ist, gilt dies entsprechend 
mit Blick auf die Funktion des Grundwassers 
in ökologischer Hinsicht wie auch als Was-
serspeicher und Quelle zur Trinkwasserge-
winnung. Hierbei ist auch der hohe Rang 
des Schutzguts Grundwasser wie auch der 
Gewässerökologie in den Blick zu nehmen. 
Deshalb überwiegt im vorliegenden Fall das 
öffentliche Vollzugsinteresse das individuel-
le Suspensivinteresse.     

5. Zuständigkeit:  
Das Landratsamt Emmendingen als Untere 
Wasserbehörde ist nach § 80 Abs. 1, Abs. 2 
Nr. 3 und § 82 Abs. 1 Satz 1 WG i.V.m. § 15 
Abs. 1 Nr. 1 Landesverwaltungsgesetz (LVG) 
und § 3 Abs. 1 Nr. 1 LVwVfG für den Erlass 
dieser Entscheidung zuständig. IV. Rechts-
behelfsbelehrung Gegen diese Entschei-
dung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe beim Landratsamt Emmen-
dingen, Bahnhofstraße 2-4, 79312 Emmen-
dingen Widerspruch erhoben werden.   

Hanno Hurth 
Landrat  

AUS  DEM  RATHAUS

Auf die Beschriftung kommt es an  
Wer seinen Briefkasten und seine Klingelschilder nicht gut lesbar beschriftet, muss unter Umständen mit einigen Schwierigkeiten rech-
nen. Denn oft sind die Namen auf den Schildern verblasst, oder gar unlesbar, was eine Zuordnung unmöglich macht. Der Bewohner 
selbst achtet auch selten auf das eigene Schild und sobald es einmal angebracht ist, findet es auch kaum noch Aufmerksamkeit. Somit 
läuft jeder Gefahr, dass wichtige Post mit dem Vermerk „unzustellbar“ wieder beim Absender landet. Leider stellt sich auch oft das glei-
che Problem mit dem Notdienst, der Feuerwehr und dem Krankentransport, die in der Nacht zu Hilfe gerufen werden. Hier ist es mitunter 
lebensrettend, wenn das eigene Klingelschild und die Hausnummer gut leserlich und entsprechend beleuchtet sind. Jeder ist gut bera-
ten, seine Briefkasten- und Klingelschilder gut lesbar zu beschriften um keine unangenehmen Überraschungen zu erleben. 
  
Bitte auch unbedingt den Weg zum Briefkasten von Gestrüpp und Rosen freimachen/zurückschneiden damit sich Postboten 
und Zeitungsausträger nicht verletzen!! 
  
Ihre Gemeindeverwaltung 
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unbenutzte Eimer, Gießkannen, Sandspiel-
zeuge, Blumentopfuntersetzer, Altreifen so-
wie Unrat. 
Reinigen Sie verstopfte Dachrinnen und 
Hofabflüsse. 
In Altreifen (zur Folienbeschwerung) sollten 
Löcher gebohrt werden, damit Wasser ab-
läuft. 
Behandeln Sie anderenfalls die Brutstätten 
mit biologischen Culinex-Tabletten  (Bti). 
Sie erhalten die Culinex-Tabletten kostenlos 
bei Ihrer Gemeindeverwaltung. 
Gartenteiche sind meist keine Stechmü-
ckenbrutstätten aufgrund von Fressfeinden. 
  

Stechmücken-Larven  im Wasser, 1 bis 7 mm 
groß.

Asiatische Tigermücke erkennen und bei 
der KABS melden: tigermuecke@kabsev.de 
Bitte senden Sie eine E-Mail mit Fundort und 
Foto, auf dem möglichst die weiße Zeich-
nung auf Rücken und Beinen zu erkennen 
ist (Bild 3). Der Körper dieser eher kleinen 
Stechmücke ist ansonsten schwarz gefärbt. 
 

 

Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus)
  
Für ihre Mithilfe bedanken wir uns herzlich!

Jugendförderung der 
Vereine in der Gemeinde 
Weisweil 
Wir bitten alle Vereinsvorstände um 
schriftliche Angabe der aktuellen 
Anzahl der in Weisweil gemeldeten 
Jugendlichen (wie bisher auch mit 
Namen und Geburtsdatum) bis zum 
30.06.2023  zwecks Auszahlung der 
Jugendförderung für das Jahr 2023. 
  
Bitte Angaben per Brief oder Fax mit 
dem Vermerk „Jugendförderung 2023“ 
an folgende Adresse: 
Gemeinde Weisweil, Rechnungsamt, 
Hinterdorfstraße 14, 79367 Weisweil, 
Fax. 07646/9102-50 oder per E-Mail an: 
brigitte.wintergerst@weisweil.de 
  
Ihr Rechnungsamt 

Asiatische Tigermücke 
Im klimatisch begünstigten Oberrheinge-
biet breitet sich die exotische Asiatische 
Tigermücke (Aedes albopictus) aus. Sie kann 
sich in den Ortschaften zum Plagegeist ent-
wickeln. In den Tropen überträgt sie Krank-
heitserreger, wie z.B. Dengue-, Zika- und 
Chikungunya-Virus. Das Risiko einer hiesi-
gen Übertragung von virämischen Reise-
rückkehrern ist aktuell sehr gering, es steigt 
jedoch mit der Anzahl dieser Stechmücken. 
Es ist daher wichtig, dieser eingeschleppten 
Art die Brutmöglichkeiten zu nehmen. 
Wie einheimische „Hausschnaken“ nutzt 
die Tigermücke Regenwasser sammelnde 
Gefäße in Gärten und Höfen zur Eiablage, 
wie Regentonnen, Eimer, Gießkannen, 
Mörtelkübel, verstopfte Regenrinnen 
und Abflüsse, Blumentopf-Untersetzer, 
Vasen, Vogelbäder, Hohlpfosten, alte 
Autoreifen, Getränkedosen, -becher und 
Abdeckplanen (Bild 1). In dem Wasser ent-
wickeln sich die Larven (Bild 2) meist unbe-
merkt innerhalb einer Woche zwischen Mai 
und September. 

Verschließen, entleeren, kopfstehend lagern 
oder beseitigen.  
Zur Vermeidung von Stichbelästigungen 
und im Sinne der öffentlichen Gesund-
heitsvorsorge bitten wir Haus- und Gar-
tenbesitzer daher, solche Behältnisse für 
Tigermücken unzugänglich zu machen: 
Verschließen Sie Regenfässer und Hohl-
pfosten mit Deckeln oder Gaze (Moskito-
netz) 
Entleeren Sie Sammelgefäße, Vogelbäder 
und Topfuntersetzer mehrmals pro Woche. 
Kopfstehend oder liegend lagern von 
Gießkannen, Eimern, unbenutzten Fried-
hofsvasen usw. 
Beseitigen Sie unnötige Wasserbehältnisse: 

 

 

Stellenausschreibung 
Die Gemeinde Weisweil (ca. 2.200 Ein-
wohner), Landkreis Emmendingen, sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für ihr 
Team eine

Sachbearbeitung „Sicherheit, 
Ordnung, technisches und kaufmänni-

sches Gebäudemanagement“, 
Baubürgerbüro“ (m/w/d)

in Vollzeit und unbefristet. Eine Teilzeitbe-
schäftigung ist möglich.

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
Sicherheit und Ordnung mit den Be-
reichen Ortspolizeibehörde, Gesund-
heitsschutz, Straßenverkehr, Gewer-
be- u. Gaststättenwesen, Feuer- und 
Katastrophenschutz, Obdachlosen- /Asy-
lunterbringung und Friedhofsverwaltung

Kaufmännisches und technisches 
Gebäudemanagement
Sachbearbeitung im neuen Organisati-
onsbereich „Planen, Bauen, Sicherheit 
und Ordnung“ (Unterhaltung und Pflege 
der Infrastruktur, Vermietung und Ver-
pachtung, Wartung und Bewirtschaftung, 
bautechnische Mitbetreuung gemeinde-
eigener Gebäude, Energiemanagement,
Unterstützung im Bereich Digitalisierung)

Mitwirkung Baubürgerbüro
Baurecht, Kommunale Planung, Umwelt- 
und Naturschutz, ÖPNV, Mobilität (Son-
deraufgaben vorbehalten)

Ihr Profil:
- Verwaltungsfachangestellte/r mit Be-

rufserfahrung in einem der o.g. Aufga-

benbereiche oder entsprechend Beam-
te/r mittlerer Dienst

- Studium zum/zur Dipl.-Verwaltungs-
wirt/in (FH) bzw. Bachelor of Arts Public 
Management oder ähnliche Qualifikati-
on

- Bereitschaft zur Übernahme von Ver-
antwortung und Eigeninitiative

- Organisations- und Verhandlungsge-
schick sowie Durchsetzungsvermögen

- Teamfähigkeit

Wir bieten Ihnen:
- Eine unbefristete, verantwortungsvolle 

Position mit einem interessanten und 
vielseitigen Aufgabengebiet

- Einen attraktiven Arbeitsplatz mit ei-
nem freundlichen und engagierten 
Team

- Regelmäßige Fort- und Weiterbildun-
gen

- Flexible Arbeitszeiten im Rahmen unse-
rer Gleitzeitregelung

- Arbeiten in Homeoffice ist möglich
- Bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen 

Voraussetzungen ist im Beamtenver-
hältnis eine Besoldung bis A 10 bzw. 
im Beschäftigtenverhältnis ein Ent-
gelt bis EG 9c TVöD möglich. 

- Sozialleistungen des öffentlichen 
Dienstes

Für Fragen und Auskünfte stehen Ih-
nen gerne Herr Bürgermeister Michael 
Baumann Tel. 07646 9102-0 und Frau 
Hauptamtsleiterin Brigitte Beck Tel. 07646 
9102-15 zur Verfügung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
freuen wir uns über Ihre aussagekräftige 
Bewerbung bis  16.07.2023, die Sie bitte 
schriftlich an die Gemeindeverwaltung 
Weisweil, Hinterdorfstraße 14, 79367 
Weisweil oder per Mail an: 
rheingemeinde@weisweil.de richten.
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Bericht aus der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung am 
14.06.2023   
TOP 1 Anregungen zur Tagesordnung aus 
der Bürgerschaft   
Hierzu erfolgte keine Wortmeldung.   

TOP 2 Bekanntgabe der Beschlüsse aus 
nichtöffentlicher Sitzung am 17.05.2023   
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.   

TOP 3 Grundschule Weisweil: Auftrags-
vergabe Brandschutzmaßnahmen –  
Metallbauarbeiten, Rauch- und Brand-
schutzelemente; 
Beratung und Beschlussfassung   
Bauamtsleiter Jürgen Pflieger führte zu die-
sem TOP aus, dass im Rahmen der mit der 
Digitalisierung der Grundschule verbun-
denen Verkabelungs- und Elektroinstallati-
onsarbeiten Brandschutzmaßnahmen erfor-
derlich sind. Die Arbeiten wurden öffentlich 
ausgeschrieben. Es ging ein Angebot ein. 
Die geprüfte Angebotssumme beträgt 
116.643,27 Euro (brutto) und liegt unter der 
Kostenschätzung von 139.817,27 Euro.   
Der Gemeinderat beauftragte mit der 
Durchführung der Brandschutzmaßnah-
men (Metallbauarbeiten, Rauch- und Brand-
schutzelemente) an der Grundschule wird 
die Firma HEWE Glas- und Metallbau, 79933 
Lahr zum Angebotspreis von 116,643,27 
Euro brutto. 
  
TOP 4 Erweiterung Kindergarten Blumen-
wiese: aktueller Sachstand bzgl. Bau  und 
Ausstattung; 
Beratung und ggf. Beschlussfassung    
Zu diesem TOP führte Bürgermeister Micha-
el Baumann aus, dass die Gemeinde Weis-
weil aufgrund des Beschlusses des Gemein-
derats vom 30.11.2022 schnellstmöglich 
weitere Kindergartenplätze in Form einer 
Holzmodulbauweise schafft. Als Standort 
für eine nachhaltige Lösung wurde der aus 
mehreren Vorschlägen favorisierte Standort 
hinter der Rheinwaldhalle gewählt. Den Auf-
trag für die Holzmodulbauweise erhielt am 
21.12.2022 die Firma VidaWorld, Eschbach. 
Ziel ist es, dass die neue Gruppe am 
01.09.2023 ihren Betrieb aufnehmen kann, 
da ab diesem Zeitraum gemäß der aktuellen 
Bedarfsberechnung zu wenig Kindergar-
tenplätze in Weisweil vorhanden sind. Bür-
germeister Baumann informierte, dass am 
14.06.2023 mit den Erdarbeiten begonnen 
wurde, die voraussichtlich Ende des Monats 
abgeschlossen sind. Anschließend soll die 
Erstellung des Holzbaus erfolgen. Die Maß-
nahme liegt im Zeitplan. Im Zuge der Bau-
arbeiten wurden die Bäume im Baufeld in 
Abstimmung mit der Naturschutzbehörde 
entfernt. Bisher wurde ein Betrag in Höhe 
von 997.000 € beauftragt, der im Rahmen 
des Budgets liegt. Es sind noch Anschlussar-
beiten, das Anlegen eines Zugangs und die 
Außenanlagen zu beauftragen. 

TOP 5 Beratung und Beschlussfassung 
über Baugesuche: 
a) Nutzungsänderung einer bestehenden 
Bedachung zu Wohnraum,  Flst.Nr. 4980, 
Wiesenstr. 1 
b) Neubau eines Einfamilienwohnhaues, 
Flst.Nr. 10353, Obere Mühle 25 
- vereinfachtes Verfahren 
c) Nutzungsänderung von Kellerräumen 
zu einer Ferienwohnung, Flst.Nr. 10288,  
Wiesenstr. 3 - vereinfachtes Verfahren 
d) Neubau eines Einfamilienhauses mit 
Garage, Flst.Nr. 10300, Wiesenstr. 28 
- vereinfachtes Verfahren   
Der Gemeinderat erteilte zu den Bauvorha-
ben a), b) und d) das Einvernehmen. 
Der Gemeinderat lehnte die Erteilung einer 
Ausnahme für die Herstellung einer Ferien-
wohnung zu dem Bauvorhaben c) ab. 
  
TOP 6 Stadt Herbolzheim - Bebauungs-
plan und örtliche Bauvorschriften  
„Gemeinbedarfsfläche Birkenwald“;  
Beteiligung im Rahmen der Offenlage 
nach § 4 Abs. 2 BauGB   
Der Gemeinderat brachte zu dem Bebau-
ungsplan keine Anregungen oder Bedenken 
vor. 
  
TOP 7 Stadt Herbolzheim - Bebauungs-
plan und örtliche Bauvorschriften  
„Gewerbepark Nord“  
Beteiligung im Rahmen der Offenlage 
nach § 4 Abs. 2 BauGB   
Der Gemeinderat brachte zu dem Bebau-
ungsplan keine Anregungen oder Bedenken 
vor. 
  
TOP 8 Gemeinde Wyhl am Kaiserstuhl - 
Bebauungsplan „Sondergebiet Schwim-
mende  
Photovoltaikanlage“; 
Beteiligung im Rahmen der Offenlage 
nach § 4 Abs. 2 BauGB   
Der Gemeinderat brachte zu dem Bebau-
ungsplan keine Anregungen oder Bedenken 
vor. 
  
TOP 9 Unterzeichnung der Niederschrift 
der Gemeinderatssitzung am 04.11.2020 
Entscheidung über die Einwendungen 
Beratung und Beschlussfassung   
Hauptamtsleiterin Brigitte Beck führte 
hierzu aus, dass nach § 38 Abs. 2 Gemein-
deordnung die Sitzungsniederschrift vom 
Vorsitzenden, zwei Gemeinderäten und 
dem Schriftführer zu unterzeichnen sind. 
Über gegen die Niederschrift vorgebrach-
ten Einwendungen entscheidet der Ge-
meinderat. Es liegen zwei Einwendungen 
eines Gemeinderats gegen die Niederschrift 
der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 
04.11.2020 vor, über die der Gemeinderat zu 
entscheiden hat. 
  
Der Gemeinderat hat die erhobenen Ein-
wendungen gegen die Niederschrift der 
öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 
04.11.2020 abgelehnt. 

TOP 10 Bekanntgaben des Bürgermeis-
ters 
Vollsperrung der Salmenstraße 
Aufgrund von Tiefbauarbeiten ist die Sal-
menstraße im Bereich der Gebäude Nr. 2-4 
im Zeitraum vom 12.06. bis 21.06.2023 für 
den Kraftfahrzeugverkehr vollständig ge-
sperrt. 
  
Stadtradeln 
Die Gemeinde Weisweil beteiligt sich vom 
19.06. bis 09.07.2023 am Stadtradeln. Weite-
re Informationen hierzu erfolgen im Mittei-
lungsblatt. 
  
Feuerverbot 
Aufgrund der Polizeiverordnung des Land-
ratsamts Emmendingen besteht ab sofort 
ein Feuerverbot. Offenes Feuer ist im Wald 
und in einem Abstand von weniger als 100 
m zum Wald verboten. 
  
TOP 11 Fragen zu Gemeindeangelegen-
heiten/Frageviertelstunde 
Eine Bürgerin bemängelte, dass der Park-
platz am Friedhof regelmäßig von Anwoh-
nern genutzt wird. Bürgermeister Michael 
Baumann erklärte, dass das Problem be-
kannt ist und bereits die Halter der Fahrzeu-
ge angeschrieben wurden. 
  
TOP 12 Anfragen aus dem Gemeinderat 
Gemeinderätin Jutta Zeisset erkundigte 
sich, wann der Ortstermin mit allen Beteilig-
ten bzgl. der Lärmschutzmauer im Bauge-
biet Schmittin-Garten erfolgt. Bürgermeis-
ter Baumann erklärte, dass ein Termin noch 
festgelegt wird. 
  
Gemeinderat Klemens Hamann erklärte, 
dass der Bachertweg mit Brombeerhecken 
zugewachsen ist und erkundigt sich, wer für 
die Pflege zuständig ist. Bürgermeister Bau-
mann sagte eine Überprüfung zu. 
  
Gemeinderätin Rosemarie Schmidt erkun-
digte sich, wann eine Einwohnerversamm-
lung geplant ist. Bürgermeister Baumann 
erklärte, dass eine solche nach der Sommer-
pause vorgesehen ist. 
  
Gemeinderätin Claudia Heyenga beantragte 
im Namen von drei weiteren Gemeinderä-
ten nach  § 34 Abs. 1 GemO die Aufnahme 
des folgenden Verhandlungsgegenstandes 
auf die Tagesordnung des Gemeinderats: 
Aufhebung der Bebauungspläne „Altonau“, 
Breite und Breite 75 sowie Erstellung einer 
Stellplatzsatzung für die betreffenden Ge-
biete 
  
Gemeinderat Kurt Schmidt erkundigte sich, 
wie die Sanierung des beschädigten Weges 
am Mühlbach im Baugebiet Oberwörth II er-
folgt. Bürgermeister Baumann erklärte, dass 
die Eigentümer den Weg auf deren Kosten 
herzustellen müssen. Es wird darauf verwie-
sen, dass es sich um einen landwirtschaftli-
chen Weg handelt. 

AUS  DEM  GEMEINDERAT
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Gemeinderat Michael Stroda erkundigte 
sich nach dem Sachstand des Bebauungs-
plans Kreuzacker. Bürgermeister Baumann 
erklärte, dass in der nächsten Sitzung des 
Gemeinderats am 12.07.2023 über die Of-
fenlage des Bebauungsplans und die Bil-
dung der Erschließungsgemeinschaft ent-
schieden werden soll. 
  
Gemeinderätin Claudia Heyenga fragte 
nach, ob sich die Gemeinde Weisweil am 
geplanten Nahwärmenetz in Forchheim be-
teiligten kann. Bürgermeister Baumann er-
klärte, dass hierzu bereits Gespräche mit der 
Gemeinde Forchheim erfolgt sind.  
 
 

Mitteilungen 
des Landratsamtes
Emmendingen

Recyclinghof und  
Grünschnittplatz Kenzingen 
am 1. Juli 2023 geschlossen 
Wegen der Kenzinger Gewerbeschau blei-
ben der Recyclinghof und der Grünschnitt-
platz Kenzingen am Samstag, 1. Juli 2023 
geschlossen, da die Zufahrt an diesem Tag 
nicht möglich ist. Am Freitag, 30. Juni 2023 
ist zu den üblichen Zeiten von 13 bis 17 Uhr 
geöffnet. Am Samstag können Anlieferer 
nach Herbolzheim ausweichen. Dort sind 
der Recyclinghof und der Grünschnittplatz 
von 9 bis 14 Uhr geöffnet. 

Grillstellen im Wald wegen Waldbrandgefahr geschlossen 
Wegen der sommerlichen Trockenheit ist seit dem 15. Juni 2023 das Feuermachen im 
Wald und im Abstand von weniger als 100 Metern zum Wald bis auf weiteres untersagt. 
Deshalb sind auch alle Grillstellen im Wald ab sofort geschlossen. Das Kreisforstamt 
weist darauf hin, dass In der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober ein Rauchverbot im Wald 
gilt. Denn ein kleiner Funken reicht schon aus, um Gras oder trockenes dünnes Holz zu 
entzünden. Auch weggeworfene Zigarettenkippen – zum Beispiel aus dem Autofenster 
bei Fahrten durch Waldgebiete - oder heiße Autoteile (z.B. Katalysator) beim Abstellen 
des Autos auf trockenen Flächen am Waldrand können Ursachen für Brände im und am 
Wald sein. Kleinste Rauchzeichen können Hinweise für ein entstehendes Feuer sein. Das 
Forstamt bittet daher Waldbesucherinnen und Waldbesucher beim Aufenthalt im Wald 
besonders achtsam zu sein und Feuer oder Rauchentwicklung unter der europaweiten 
Telefonnummer 112 zu melden. 

„Tag der offenen Gartentür“: Drei Gärten laden zur Besichtigung  
Bei der Landkreis-Aktion „Tag der offenen Gartentür“ sind am Sonntag, 2. Juli 2023 gleich 
drei Gärten geöffnet. Von 11 bis 17 Uhr lädt der Lehrgarten des Kreisverbandes Obstbau, 
Garten und Landschaft (KOGL) in Kenzingen zur Besichtigung ein. Seit 2005 wurde aus dem 
ehemaligen Lehr- und Versuchsgarten des Landkreises (1947 angelegt) mit Ausrichtung Er-
werbsobstbau ein Garten für den Hobby- und Kleingartenbereich: Obstanbau (geeignet für 
den Hausgarten), Tafeltrauben, formale Obstspaliere, Wildobst und Obstwiese, zahlreiche 
Ziergehölze. 2018 wurden großzügige trockenresistente und hitzeverträgliche Staudenbee-
te angelegt. Es wird auch eine Beratung angeboten. 
Von 13 bis 18 Uhr kann der sehr kleine aber intensiv gestaltete Hausgarten von Daniela Nill 
(Butzentalstraße 8b) in Herholzheim-Broggingen besichtigt werden. Garten mit Pavillon, 
Gartenhaus, einigen Solitärgehölzen, Nostalgiestrauch- und -kletterrosen, Stauden, kleinen 
Wasserelementen. 
In Freiamt lädt der Bauerngarten am Heimatmuseum in Ottoschwanden (Freihof 15) von 13 
bis 18 Uhr ein, durch den kleinen Garten im traditionellen Stil mit kreuzförmigen Wegen, 
Buchseinfassung, Nutzgarten, Kräutern und Stauden zu schlendern. Mitglieder des Heimat-
vereins sind an diesem Tag anwesend und geben Auskunft. 
Weitere Infos zum Garten, zur Anfahrt und zum Parken gibt’s unter 
www.landkreis-emmendingen.de 

 

EMIL packt an – Aktionstag 
Soziales Engagement   
Soziales Engagement ist uns an der Emil 
Dörle Schule eine Herzensangelegenheit. 
Deshalb packen am Freitag, 7. Juli 2023, 
die Schüler*innen unserer vier 7. Klassen 
mit an. Sie stellen an diesem Tag ihre Ar-
beitskraft zur Verfügung und suchen für 
mindestens vier Stunden einen oder meh-
rere Arbeitsaufträge. Dafür erhalten sie eine 
Entlohnung und diese spenden sie für einen 
guten Zweck. Als Spendenziel haben die 
Klassen für dieses Jahr den Tierschutzverein 
Markgräflerland e.V. ausgewählt.   
Auch Sie können diese Aktion unterstüt-
zen!
Melden Sie sich bis Mittwoch, 28. Juni 
2023, wenn Sie Aufträge für unsere Schü-
ler*innen haben. 
Mail: 
OelschlaegerMe@eds-herbolzheim.de  
Telefon: 07643/9155-10  
Fax: 07643/9155-45   

Da es sich hier um eine schulische Veranstal-
tung handelt, sind die Jugendlichen über 
die Schule unfallversichert. 

SCHULEN  UND  KINDER

Möglich sind Arbeiten im Haushalt und Gar-
ten, Verpackungstätigkeiten, Mithilfe beim 
Verkauf, Kinderbetreuung, Kopiertätigkei-
ten und vieles mehr.
Für größere Aufgaben können wir Ihnen 
gerne auch eine Gruppe von mehreren 
Schüler*innen schicken. 
Wir freuen uns auf einen gelingenden Ak-
tionstag, große Einsatzbereitschaft unserer 
Schüler*innen und viele zahlungswillige 
Auftragsgeber*innen. 
 
 

Volkshochschule  
Nördlicher Breisgau

Angebote der VHS Nördlicher Breisgau:   

Ein Sprung ins Patchwork-Quilting und 
Fertigstellungskurs  für Anfänger*innen 
und Wiedereinsteiger*innen (26066) 
Herbolzheim, Emil-Dörle-Realschule, Molt-
kestr. 66, Raum E 116 - Handarbeitsraum, 
Sa., 24.06.23, 10:00-18:00 Uhr, So., 25.06.23, 
10:00-16:00 Uhr   

Exkursion auf dem Kandel: montane und 
präalpine Vegetation mit Arnika und 
Warzenbeißer (11011) 
Waldkirch, Treffpunkt: Kandelhotel, Kandel-
straße, Parkplatz, So., 25.06.23, 09:00-13:00 Uhr 

Zwischen den Zeiten  - Matinee Junger 
Künstler (29500) 
Emmendingen, Musikschule, Am Gaswerk 
5, Vorspielraum (102), So., 25.06.23, 11:30-
13:00 Uhr   

Einführung in die Arbeit am PC  (50210) 
Kenzingen, Gymnasium, Breslauer Straße 
13, EDV-Raum 151, 3x mittwochs, 18:30-
21:00 Uhr, Beginn: 28.06.23   

ELSTER: „Ich mache meine Einkommen-
steuererklärung online“ (58502) 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3, 
EDV-Raum 008/UG, Fr., 30.06.23, 18:00-21:00 
Uhr   

Konflikte konstruktiv ansprechen (10030) 
Malterdingen, Rathaus, Hauptstr. 18, Bürger-
saal, Fr., 30.06.23, 20:00-22:00 Uhr   

Wassersparen im Haushalt: Notwendiger 
denn je  (11376) 
Kostenloses Seminar in Herbolzheim, Tor-
haus, Hauptstr. 60, Vortragsraum, Mo., 
03.07.23, 19:00-20:30 Uhr 
  
Steuerliche Gewinnermittlung für Klein-
unternehmer*innen 
Einnahme-Überschuss-Rechnung nach 
§4 III EstG (58100) 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 
3, Raum 206/207 VHS-OG, 3x mittwochs, 
18:00-20:30 Uhr, Beginn: 05.07.23 
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Bambini  – Dance für Kinder 4 - 6 Jahre 
(32463) 
Herbolzheim, Gesundheitszentrum, Bis-
markstr. 19, Saal, 2. OG, 5x freitags, 15:30-
16:30 Uhr, Beginn: 07.07.23 
  
Märchen und Geschichten erzählen - ein 
Schnupperkurs (22500) 
Herbolzheim, Villa Schindler, Rheinhausen 
Str. 26, Fraktionsraum, 1. OG, Sa., 08.07.23, 
14:00-18:00 Uhr 

Smartphone-Kompaktkurs 
für Android-Geräte  (53110) 
Herbolzheim, Gesundheitszentrum, Bis-
markstr. 19, Seminarraum, 2. OG, 2x freitags, 
16:00-18:30 Uhr, Beginn: 14.07.23 
  
Wirbelsäulenerkrankungen und Behand-
lungsmöglichkeiten  (30048) 
Vortragsreihe in Kooperation mit dem 
Kreiskrankenhaus Emmendingen 
Kostenloser Vortrag in Bahlingen, Feuer-

wehrgerätehaus, Am Dorfbach 2, Raum der 
Feuerwehr, Mi., 19.07.23, 19:00-20:30 Uhr 
  
Schnitt und Gartenpflege im Sommer  – 
Praxiskurs (11424) 
Herbolzheim-Bleichheim, Herrenmühle, 
Schlossplatz 2, 
Do., 27.07.23, 17:00-20:00 Uhr 

EVANGELISCHE  KIRCHENGEMEINDE

Weisweil mit Rheinhausen

Die Bürozeiten im  
Evangelischen Pfarramt  
Pfarramtssekretärin: Rosemarie Schmidt 
Dienstag 16:00-18:00 Uhr 
Donnerstag  09:00-11:00 Uhr   
Tel.: 07646 / 216  Fax: 07646 / 218566 
E-Mail: info@kirche-weisweil.de 

Pfarrer Keno Heyenga  
erreichen Sie im Pfarramt in Weisweil 
Tel. 07646-216 (Termine nach Absprache) 
E-Mail: keno.heyenga@kirche-weisweil.de 
www.kirche-weisweil.de 
www.facebook.com/kircheweisweil 

Sonntag, 25. Juni 
Kindergottesdienst fällt an diesem Sonn-
tag aus 
Liebe Kinder,
an diesem Sonntag kann der Kindergottes-
dienst leider nicht wie gewohnt stattfinden. 
Wir freuen uns aber, zusammen mit Euch 
wieder am 02. Juli um 11 Uhr Kindergottes-
dienst zu feiern! 
Viele liebe Grüße und bis dann
Dein Kigo-Team   
  
19:00 Uhr Ökumenischer Taizé-Gottes-
dienst in der Kirche 
mit dem Weisweiler Taizé-Team 
An diesem Sonntag feiern wir einen 
Taizé-Abendgottesdienst in der Kirche: 
Beten, Singen, Hören, Schweigen, zu sich 
selbst Finden und zu Gott.
Wir freuen uns über alle, die diesen Gottes-
dienst mitfeiern! 

Dienstag, 27. Juni 
14:30 Uhr Strickkreis im Gemeindehaus 

Donnerstag, 29. Juni 
09:15 Uhr Krabbelgruppe im Gemeinde-
haus 
  
14:30 Uhr Seniorentreff Wir machen ei-
nen Ausflug nach Bischoffingen! 
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
herzliche Einladung zum Seniorentreff am 
29. Juni 2023 – dieses Mal unternehmen 
wir einen Ausflug in den Kaiserstuhl! 
Wir fahren mit privaten Autos zu ›Biancas 
Gastro‹ nach Bischoffingen. Das Gastro liegt 

gleich am Ortseingang rechts von Bischof-
fingen. Das Lokal ist weiträumig und ebe-
nerdig mit großem Gastraum. Es gibt reich-
lich Platz auf der Terrasse oder im Innenhof.  
Auf der Speisekarte finden sich u.a. eigener 
Wein oder selbstgebackener Flammenku-
chen, Kaltgetränke oder auch Kaffee.  
Abfahrt in Weisweil ist um 14:30 Uhr vor 
der Kirche.  
Rückfahrt in Bischoffingen ist ca. 17:00 Uhr. 
Wir freuen uns auf die schöne Fahrt an den 
Kaiserstuhl und die gemeinsame Zeit.  
  
Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 
Montag, den 26. Juni, bei Waltraud Groß-
mann (Tel.: 1484) oder Ruth Karcher 
(Tel.: 408). 
  
Viele herzliche Grüße
Eure Nachbarschaftshilfe 
  
Mit dem Wochenspruch für den dritten 
Sonntag Trinitatis wünsche ich Ihnen und 
Euch – auch im Namen des Kirchengemein-
derats – ein erholsames und schönes Wo-
chenende! 
Jesus Christus spricht: »Der Menschensohn 
ist gekommen, zu suchen und selig zu ma-
chen, was verloren ist.« 

(Lukas 19,10) 
  
Herzliche Grüße 
Ihr und Euer 
Pfarrer Keno Heyenga 
  
›Stadtradeln‹ mit der Kirchengemeinde 
Weisweil 

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Kir-
chengemeinde! 
Seit dem 19. Juni läuft wieder die Aktion 
›Stadtradeln‹ und dieses Mal nimmt auch 
unsere Kirchengemeinde teil. Und wir freu-
en uns über viele Teilnehmende! 

Über die Webseite www.stadtradeln.de 
könnt Ihr Euch anmelden. Nach erfolgrei-
cher Anmeldung könnt Ihr die Kommune 
›Weisweil‹ aussuchen und Euch dann beim 
Team ›Kirchengemeinde Weisweil‹ eintra-
gen. 
Das Zählen der gefahrenen Kilometer geht 
am einfachsten mit der Handy-App ›Stadt-
radeln‹, aber man kann die gefahrenen Ki-
lometer auch über die Webseite eintragen. 
Wir vom Kirchengemeinderat würden uns 
sehr freuen, wenn Ihr mitmacht im Team 
›Kirchengemeinde Weisweil‹! 
  
Viele herzliche Grüße und einen schönen 
Tag Euch! 
Euer Kirchengemeinderat   
  
Abendgottesdienst am Rheinkiosk:
02. Juli, 18:00 Uhr 

Am Sonntag, den 02. Juli, feiern wir um 
18:00 Uhr einen Abendgottesdienst am 
Rheinkiosk! 
Wir genießen gemeinsam den Sommer, die 
tolle Stimmung am Rhein, ein kühles Ge-
tränk und einen Gottesdienst – gestaltet 
von Pfarrer Keno Heyenga und einer eigens 
zusammengestellten Band. Susanne Dörle 
(Gesang), Claus Behr (Gitarre), Jörg Barnies-
ke (Drums) und Wolfgang Gröschel (Bass) 
werden den Gottesdienst zu einem musi-
kalischen Erlebnis machen – auch mit Pop- 
und Rocksongs! 
Wir freuen uns über alle, die an diesem Ju-
liabend um 18 Uhr an den Rheinkiosk kom-
men, und sagen Danke an Familie Huber für 
die Möglichkeit, draußen am Rhein einen 
Gottesdienst feiern zu können!
(Sollte es wider Erwarten Regen oder ein Un-
wetter geben, feiern wir den Gottesdienst in 
der Kirche.) 
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Rückblick: ›Freundinnen-Gottesdienst‹ 

Der Männergottesdienst ist eines der High-
lights im Jahresprogramm unserer Kir-
chengemeinde und nun kam am 16.06. ein 
weiteres Highlight hinzu: der erste Freun-
dinnen-Gottesdienst!   

Ein Gottesdienst nur für Frauen! Unter dem 
Motto »Better together« feierten 250 Frauen 
in der Weisweiler Kirche ihre Freundschaft. 
Den Gottesdienst gestaltete Pfarrerin Anja 
Bremer aus Riegel-Endingen und Larissa Kas-
per sang Popsongs von »Das Beste« bis zu 
»Marmor, Stein und Eisen bricht«. Die Stim-
mung war einzigartig und berührend. Manu 
Henninger-Dorer und Melanie Schneider 
vom Kirchengemeinderat hatten gemein-
sam mit Anja Bremer das Konzept für einen 
Freundinnen-Gottesdienst, der vor allem die 

jüngere Generation ansprechen sollte, entwi-
ckelt. Die Kirche zeigte sich ohne Bänke, da-
für mit Sitzgruppen, Kissen, Pompoms, stim-
mungsvoller Beleuchtung, einer Candybar, 
einer Selfie-Station sowie einem Wellness-
bereich. Mit einem Flashmob zu »Girls just 
wanna have fun« wurde die After-Pray-Party 
eingeleitet, die bis nach Mitternacht dauerte. 
Die Frauen genossen Cocktails und Finger-
food, das viele Helferinnen beigesteuert hat-
ten. Mit aufbrandendem Applaus forderten 
die Freundinnen den nächsten Gottesdienst 
nur für Frauen ein. Was für ein wunderbares 
Feedback! Wir arbeiten daran und danken 
von Herzen allen, die das »Better together« 
schon in der Planung und Umsetzung mit 
uns gelebt haben!  

Manu Henninger-Dorer | Melanie Schneider | 
Pfrin. Anja Bremer   

 

KATHOLISCHE  KIRCHENGEMEINDE

Seelsorgeeinheit Herbolzheim-Rheinhausen

Telefonische Erreichbarkeiten der ka-
tholischen Seelsorgeeinheit Herbolz-
heim-Rheinhausen 
  
Pfarrer und Leiter der SE: 
Dr. Stefan Meisert, 
Tel. 07643/21598-100 od. 21598-101 
s.meisert@se-her-rhein.de , 
www.se-her-rhein.de 
  
Kath. Pfarramt, Herbolzheim 
Tel. 07643/21598-200, 
Fax 07643/21598-219 
buero.herbolzheim@se-her-rhein.de 
  
Kath. Pfarramt, Rheinhausen 
Tel. 07643/21598-100, 
Fax 07643/21598-119 

Sein Name ist Johannes 
So schreibt Zacharias auf die Schreibtafel, als 
er nach dem Namen seines Sohnes, den er 
zusammen mit Elisabeth geschenkt bekom-
men hat, gefragt wird. Der Name ist Pro-
gramm – Gott ist gnädig, so lautet die Über-
setzung. Und bei aller Deutlichkeit seiner 
Worte, die er am Jordan verkünden wird, ist 
dies der Inhalt der Botschaft von Johannes 
dem Täufer. Gott wendet sich uns Menschen 
zu und lädt uns ein, dass wir uns ihm und ei-
nander zuwenden. 
Wenn wir am 24.06. sein Geburtsfest be-
gehen – bewusst sechs Monate vor dem 
Geburtsfest des Herrn – dann ist die Erinne-
rung an ihn gleichzeitig der Aufruf an uns, 
zu leben, was er verkündet und gelebt hat: 
Gott ist ein Gott für uns – und wir Menschen 
sollen Menschen füreinander und nicht ge-
geneinander sein. 
Mit den besten Segenswünschen für Sie alle 
Dekan Dr. Stefan Meisert 

Gottesdienstordnung 
Freitag, 23.6.  
15:30 Uhr Maria Sand (He)
 Trauung von Elisabeth geb. 

Manz und Andreas Mayer 
Samstag, 24.6. 
Geburt des Hl. Johannes des Täufers 
8:30 Uhr Maria Sand (He)
 Beichtgelegenheit (Pfr. Schindler) 
9:00 Uhr Maria Sand (He)
 Eucharistiefeier (Pfr. Schindler) 
10:00 Uhr St. Achatius (Nh)
 Tauffeier von Mia Müller 
13:30 Uhr Maria Sand (He)
 Trauung von Stefan Fischer 

und Tamara Gehring 
18:30 Uhr St. Mauritius (Wa)
 Eucharistiefeier (Pfr. Schindler) 
Sonntag, 25.6.  
12. Sonntag im Jahreskreis 
9:30 Uhr St. Achatius (Nh)
 Festgottesdienst zum Pat-

rozinium auf dem Vorplatz 
der Kirche (bei schlechter Wit-
terung in der Kirche) (Pfr. Dr. 
Meisert)

 - bitte Sitzgelegenheit mitbrin-
gen 

11:00 Uhr Ulrichskapelle (Oh)
 Tauffeier von Linn und Lars 

Schönstein 
14:00 Uhr Ulrichskapelle (Oh)
 Rosenkranz 
18:30 Uhr St. Achatius (Nh)
 Vesper 
18:30 Uhr Wallfahrtskirche St. Martin En-

dingen
 Eucharistiefeier (Pfr. Nikolaus 

Fehrenbach) 
19:00 Uhr Ev. Kirche Weisweil
 ökumenisches Taizégebet 
Montag, 26.6.   
18:45 Uhr St. Hilarius (Bl)
 Stille Anbetung vor dem Al-

lerheiligsten, zum Abschluss 
Komplet 

Dienstag, 27.6.  
18:30 Uhr Ulrichskapelle (Oh)
 Kreuzwegandacht „Ein Kreuz 

mit dem Herz“ 
Mittwoch, 28.6.  
18:30 Uhr Gemeindesaal (He)
 Eucharistiefeier 
Donnerstag, 29.6. 
Hl. Petrus und Hl. Paulus 
9:00 Uhr Pfarrheim (Nh)
 Eucharistiefeier 
18:30 Uhr St. Mauritius (Wa)
 Eucharistiefeier 
Samstag, 1.7. 
Kollekte für den Heiligen Vater 
8:30 Uhr Maria Sand (He)
 Beichtgelegenheit (Vikar P. Vi-

gil Anto) 
9:00 Uhr Maria Sand (He)
 Eucharistiefeier (Vikar P. Vigil 

Anto) 
11:00 Uhr St. Ulrich (Oh)
 Tauffeier von Luca Koch 
15:30 Uhr Maria Sand (He)
 Trauung von Verena Vetter und 

Tobias Ilter 
16:30 Uhr Maria Sand (He)
 Stille Anbetung und Beichtge-

legenheit (Vikar P. Vigil Anto) 
18:30 Uhr St. Achatius (Nh)
 Eucharistiefeier (Vikar P. Vigil 

Anto) 
Sonntag, 2.7. 
Mariä HeimsuchungKollekte für den Hei-
ligen Vater (Peterspfennig) 
9:30 Uhr Maria Sand (He)
 Festgottesdienst zu Mariä 

Heimsuchung, anschl. Anbe-
tung bis 11.00 Uhr; Abschluss 
mit eucharistischem Segen. 
(Pfr. Dr. Meisert) 

10:00 Uhr Kindergarten St. Marien (Bl)
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 Wortgottesfeier - Pusteblu-
men 3.0 gastfreundlich, gene-
rationsübergreifend, kreativ, 
feiernd und Christus bezogen 
- eine Kooperation des Pus-
teblumenteams und des Kigas 
St. Marien  

11:30 Uhr Maria Sand (He) 
 Tauffeier von Samu Enz und 

Ava Sutterer  
14:00 Uhr Ulrichskapelle (Oh)
 Rosenkranz 
18:30 Uhr St. Hilarius (Bl)
 Rosenkranz 
18:30 Uhr Wallfahrtskirche St. Martin En-

dingen
 Eucharistiefeier (Pfr. Bernhard 

Schneider) 
  
ÖKUMENE 
Taizégebet 
Am SO, 25.06. lädt die ev. Gemeinde Weis-
weil um 19.00 zum ökumenischen Taizége-
bet nach Weisweil ein. 

SCHWEIGEN FÜR DEN FRIEDEN 
Immer am letzten Freitag im Monat um 
11.30 UHR in der Margarethenkapelle/ Rat-
haus Herbolzheim. 
Nächstes Schweigen am 30.06.2023 
  
NEUIGKEITEN AUS DER 
KIRCHENGEMEINDE 
Sommerregelung bei den Sonntagsgot-
tesdiensten 
Ab dem letzten Junisonntag werden wir 
bereits in die Sommerordnung für die Got-
tesdienste eintreten, sodass sonntags um 
9.30 Uhr immer eine zentrale Eucharistiefei-
er stattfindet. Am 25.06. sind alle zum Pat-
rozinium nach St. Achatius, am 02.07. zum 
Wallfahrtsfest nach Maria Sand, am 09.07. 
zum Patrozinium St. Ulrich und am 23.07. 
zum Patrozinium von St. Alexius im Garten 
hinter dem Gemeindesaal eingeladen. Ab 
den Sommerferien ist dann grundsätzlich 
am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr die Feier 
der Eucharistie in Maria Sand. Wir bitten um 
Beachtung. 
  
Katholische öffentliche Büchereien  
Am Montag und Donnerstag von 17.30 bis 
18.30 im Bürgerhaus Rheinhausen. 
Am Mittwoch von 17.00 bis 18.30 in Her-
bolzheim. 

Erreichbarkeit von Büros und Hauptamt-
lichen 
Montag, 26.06 – Büro Rheinhausen wg. 
Dienstgespräch nur bis 10:45 Uhr geöffnet 
Dienstag, 27.06 – Büro HE & RH geschlos-
sen & Hauptamtlichen wegen Betriebsaus-
flug nicht erreichbar 
Donnerstag, 29.06 – Büro Herbolzheim – 
wg. Dienstgespräch im Dekanat geschlos-
sen 
Pfarrbüro Herbolzheim 07643-21598-200 
Öffnungszeit: 
Mo 15:00 – 17:00 Uhr 
Di, Mi 09:00 – 11:30 Uhr 
Do 15:00 – 18:00 Uhr 
Fr 09:00 – 11.30 Uhr 
Pfarrbüro Rheinhausen 
07643-21598-100 
Öffnungszeit: 
Mo, Di 09:00 – 11:30 Uhr 
  
NEUIGKEITEN AUS ST. ULRICH UND 
ACHATIUS 
Patrozinium St. Achatius 
Am SO, 25.06. feiern wir um 9.30 Uhr mit ei-
nem Gottesdienst auf dem Vorplatz der Kir-
che das Patrozinium, das vom Kirchenchor 
und dem Musikverein Niederhausen mitge-
staltet wird. Im Anschluss lädt das Gemein-
deteam zum Umtrunk ein. Bitte bringen Sie 
sich selbst eine Sitzgelegenheit mit. 
Nachmittags ab 14.30 lädt die kfd Nieder-
hausen zu Kaffee und Kuchen ins Pfarrheim 
ein. Der Festtag klingt dann mit einer feierli-
chen Vesper um 18.30 Uhr in der Kirche aus. 
  
Kaffeenachmittag der kfd Niederhausen 
am Patrozinium 
Die KFD Niederhausen lädt euch, ab 14.30h 
zur gemütlichen Feier mit Kaffee und Ku-
chen in das Pfarrheim Niederhausen ein. 
Über Euer Kommen freuen wir uns sehr. 
Dafür benötigen wir einige Kuchenspenden! 
Meldet euch bei: Rosa Enghauser Tel. 1393 
oder Elisabeth Seidel Tel. 6507 
  
Kreuzwegandacht „Ein Kreuz mit dem 
Herz“  
Wir laden ein zu einer besonders gestalteten 
Kreuzwegandacht am DI, 27.06. um 18.30 
Uhr an der Ulrichskapelle. 
  
NEUGIKEITEN AUS DEN
BILDUNGSWERKEN 
Alle Veranstaltungen finden Interessierte auf 

unserer Homepage www.se-her-rhein.de. 
Hier finden Sie auch ausführliche Informati-
onen zu den jeweiligen Programmpunkten. 
Die Verantwortlichen freuen sich auf viele 
Teilnehmer und heißen Sie jetzt schon herz-
lich willkommen. 
Anmeldung jeweils im Pfarrbüro Herbolz-
heim: Tel. Nr. 07643/21598-0 oder per Email 
unter Bildungswerk.Herbolzheim@se-
her-rhein.de 
  
Besichtigung des Breisacher Münsters 
Freitag 30.06., Abfahrt 14:28h Bahnhof 
Herbolzheim 
Dr.med. Erwin Grom, Vorstandsmitglied 
Münsterbauverein Breisach e.V. leitet die 
Breisacher 
Münsterführung, bei der es um mehr als 800 
Jahre Kirchengeschichte und christliches Le-
ben in 
Breisach am Rhein geht. 
Nach der Führung haben Sie noch Gelegen-
heit den Münsterberg und die Stadt Brei-
sach zu erkunden. 
Rückfahrt in Breisach um 18:35h, Ankunft 
Herbolzheim: 19.28h 
Münsterführung: Dr.med. Erwin Grom 
Leitung: Anke Trenkle, Bildungswerkleitung 
Ort: Bahnhof Herbolzheim, 14:15h 
Kosten: 10,00€ + Fahrkarte 
Anmeldung bis Mittwoch, 28. Juni 
  
Workshop: Lachyoga 
Samstag, den 08.07.2023, 9.30-12.00h 
Lachyoga ist eine einzigartige Methode, bei 
der man ohne Grund zum Lachen kommt 
mit vielen positiven Wirkungen auf Gesund-
heit und Wohlbefinden. Mit einer Kombina-
tion von spielerischen Lachübungen, Atem- 
und Dehnungsübungen fördert Lachen 
unsere Lebensfreude, lindert Schmerzen, 
stärkt das Immunsystem, aktiviert Selbsthei-
lungskräfte und ist Balsam für die Seele. In 
diesem Workshop erfahren Sie, wie es Ihnen 
gelingt Stresshormone in Glückshormone 
umzuwandeln. Die Theorie wird sogleich in 
die Praxis umgesetzt. 
Leitung und 
Anmeldung: Irmtraud Friedrich, 
Tel. 07822-7891411
Ort: Gemeindesaal St. Alexius, Hauptstr. 97, 
Herbolzheim 
Beitrag: 20,00 € 

VEREINSNACHRICHTEN

DRK Weisweil

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
  
Die Helfer des DRK-Ortsvereines sind am 
24.06.2023 wieder unterwegs um Ihr Altpa-
pier + Altkleider einzusammeln. 

Die Altpapiersammlung hat beim DRK-Orts-
verein schon lange Tradition, schont die 
Umwelt und Rohstoffe stellen für uns einen 
wichtigen Beitrag zur Finanzierung unserer 
Vereinsarbeit dar. 

Es ist so einfach:
•	 Zeitungen und Zeitschriften sammeln 

und mit einer Schnur bündeln, max. 5 kg
•	 Kartonagen und Umweltverpackungen 

weiterhin in der blauen Tonne entsorgen
•	 Papierpakete + Altkleider am Sammeltag 

ab 08:00 Uhr bereitstellen

 
Sommer, Sonne, Urlaubszeit: Blut spen-
den nicht vergessen!  

Wenn urlaubsbedingt kein Blut fließt 
wird die Blutversorgung zur Herausfor-
derung.  Der DRK-Blutspendedienst bit-
tet dringend zur Blutspende. 

Erfahrungsgemäß ist bei zunehmender Son-
nenscheindauer ein Rückgang der Spen-
deaktivität zu erwarten. Die Auswirkungen 
sind bereits spürbar: Vereinzelte Liegen blei-
ben leer, was die Blutvorräte langsam aber 
sicher ‚schmelzen‘ lässt. Jetzt Blutspendeter-
min buchen und liegend Leben retten! 
  
Nächster Termin:   
Dienstag, dem 04.07.2023  
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr  
Üsenberghalle, Breslauer Straße 11 
79341 KENZINGEN   

Jetzt Blutspendertermin online reservie-
ren unter www.blutspende.de/termine 
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Historischer
Fanfarenzug

„Ritter Hermann
1242 e. V.“

Weisweil am Rhein

Die Generalversammlung für das Jahr 
2022 des „Historischen Fanfarenzug Ritter 
Hermann 1242 e. V.  Weisweil am Rhein“ 
fand am 08.06.2023 im Gemeindehaus statt. 
  
Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzen-
den Volker Kress, berichtete Schriftführerin 
Claudia Volk über die Auftritte und Termine 
des vergangenen Jahres. Auch erinnerte sie 
daran, dass der Start des Jahres mit einem 
Lockdown begann und wir erst im März die 
Proben wieder aufgenommen hatten. Die 
Chronistin Saskia Krohn erinnerte mit ihrem 
Bericht, an den vergangenen Weihnachts-
markt, der nun endlich wieder stattfinden 
konnte und daran, dass alle froh waren die-
sen wieder veranstalten zu dürfen. Der erste 
Vorstand, Volker Kress, bedankte sich für die 
Berichte und motivierte in diesem Zug auch 
nochmal alle aktiven Mitglieder den Weih-
nachtsmarkt zu veranstalten, um die Kinder-
krebsklinik Freiburg weiterhin unterstützen 
zu können. Der Kassenwart Rainer Kress 
zog eine positive Bilanz und berichtete über 
gute Einnahmen vom Rettichfest und dem 
Weihnachtsmarkt. Ebenso erinnerte er an die 
Spende für die Kinderkrebsklinik Freiburg. 
Die Kassenprüfung wurde von Klaus 
Herbstritt und Katja Menzer durchgeführt. 
Als neuer Kassenprüfer wurde Heinz Bar-
nowski gewählt. 
Der Zugführer Klaus Herbstritt erwähnte die 
recht geringe Anzahl aktiver Mitglieder und 
dass er in Zukunft wieder mehr ältere und 
weniger neue Musikstücke auflegen möch-
te. Einige wenige Auftritte konnten noch 
allein, die meisten Auftritte jedoch nur zu-
sammen mit anderen Fanfarenzügen oder 
deren Unterstützung bestritten werden. Der 
1. Vorsitzende Volker Kress bedankte sich bei 
allen aktiven und passiven Mitgliedern für 
ihr Vertrauen. Er sei sehr gerne 1. Vorstand 
vom Fanfarenzug. Er rief ins Bewusstsein, 
wie wichtig das Ehrenamt auch für die Ge-
sellschaft sei. Ebenfalls hob er die großartige 
Kameradschaft untereinander, aber auch zu 
befreundeten Fanfarenzügen vor. Es sei ge-
plant in Zukunft öfters Gemeinschaftspro-
ben zusammen mit den Fanfarenzügen aus 
Teningen und Ihringen zu machen. 
Unter der Wahlleitung vom Jugendleiter des 
FCW, Dennis Gerich, konnte der Gesamtvor-
stand entlastet werden. 

Geehrt wurden für 30jährige aktive Mitglied-
schaft Claudia Volk und Katja Menzer.   

Um weiterhin spielfähig zu bleiben, suchen 
wir dringend Verstärkung. Deswegen wür-
den wir uns sehr freuen, wenn sich der ein 
oder andere auf folgende Stellenanzeige 
melden würde. 
  
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt haben 

wir Stellen in folgende Bereichen zu 
besetzen: 

  
Fanfare 

Trommel 
Hierzu sind keine Vorkenntnisse erforder-
lich. Die Kameradschaft steht im Vorder-

grund, es besteht keine Altersbegrenzung. 
Wir haben über das Jahr verteilt zwischen 

6-10 Auftritte. Dies sind oft kleinere Auftrit-
te in Weisweil und Umgebung aber auch 
Gemeinschaftsauftritte mit dem Verband 
der Südwestdeutschen Fanfarenzüge, in 

welchem wir dann mit vielen anderen Fan-
farenzügen gemeinsam musizieren. 

  
Probezeiten: 

Dienstag 19.30 – 21.15 Uhr 
in der Gymnastikhalle 

  
Falls du nicht so musikalisch bist, oder keine 

Zeit hast, regelmäßig die Probe zu besu-
chen, trotzdem gerne Teil einer tollen Ge-

meinschaft wärst, hätten wir noch folgende 
Stellenangebote: 

Fahnenschwinger/-träger 
Marketenderin 

  
Wir würden uns sehr freuen, dich/euch bei 

uns begrüßen zu dürfen. 
Bitte melde dich bei Interesse bei unserem 

1. Vorstand Volker Kress unter der 
Tel: 0170/8159082, 

oder einfach mal vorbeischauen. 
 
 

FC Weisweil

Weisweils Ü35 bleibt auf Erfolgskurs 
In der Runde der Bezirkspokalsieger musste 
Weisweils Ü35 bei brütender Hitze beim 
Bezirkspokalsieger Offenburg antreten. 
Früh ging der Gastgeber SG Zell/Unter-
harmersbach 
Mit 1:0 in Führung, doch Roland Großmann 
konnte nur kurze Zeit später per Foulelfme-
ter ausgleichen. Jochen Tornow konnte in 
der Schlussphase zum vielumjubelten Sieg-
tor nachlegen. 
Im entscheidenden Spiel empfängt man 
jetzt den Bezirkspokalsieger aus dem Bezirk 
Baden- Baden. 
Das Spiel gegen Ottenau soll im Rahmen 
der Weisweiler Sportwoche ausgetragen 
werden. 

 

Förderverein Grund-
schule Weisweil e. V.

Zu unserer Mitgliederversammlung am 
Montag, 26.6.2023 

19.00 Uhr 
in der Aula der Grundschule 

laden wir alle Mitglieder, Förderer 
unserer Schulkinder 

und alle, die an unserer Sache interes-
siert sind herzlich ein. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht Schule - Frau Heicke
3. Bericht Hort - Frau Galm
4. Bericht Hort, Finanzen 

- Frau Grabisch
5. Kassenbericht und Entlastung
6. Wahl der Kassenprüfer
7. Erhöhung des Mitgliedsbeitrages
8. Verschiedenes: Anfragen, Wünsche
  
Über Ihre rege Beteiligung freut sich 
  
Der Vorstand 

MGV „Rheintreue“ 
Weisweil

Nachruf
In stillem Gedenken an unseren ehe-
maligen Dirigenten

 
Jörg Schmidt,

der am 05.06.2023 im Alter 
von 69 Jahren verstorben ist.
 
Jörg Schmidt war von 1986 bis 2007 
der musikalische Leiter des Chores 
und Mitbegründer des Quartetts 
„VierCant“. In dieser Zeit brachte er 
den Chor musikalisch weiter. Der 
ehemalige Präsident des Breisgauer 
Sängerbundes Klaus Middelhoff hat 
es bei seiner Verabschiedung damals 
treffend zusammengefasst: „Er ist ein 
verdammt guter Dirigent“.
 
Wir werden ihm ein ehrendes Anden-
ken bewahren.
 
MGV Rheintreue Weisweil
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nisplatz auszuprobieren, da Tennis auf dem 
roten Sand noch viel mehr Spaß macht. 

Schnuppertag in der Grundschule  
  
Dieser Einladung, die sich auch an alle Ma-
mas+Papas, Omas+Opas und alle Tennisin-
teressierten richtete, waren viele gefolgt. So 
herrschte am Sonntag reges Treiben auf der 
gesamten Tennisanlage. Unter Anleitung 
von Trainer Ali Yildiz und weiteren erfahre-
nen Tennisspielern konnten die Kinder mit 
ihren Eltern das Tennisspiel ausgiebig aus-
probieren. Das Angebot des Tennisclub, ein 
Jahr kostenfrei zu trainieren, fand positive 
Resonanz bei den Gästen.   
  
Im Rahmen des Schnuppertages, hatte der 
Tennisclub für die jüngsten im Verein ein 
kleines Turnier organisiert. Im Spiel „Jeder 
gegen Jeden“ konnten die Youngsters das 
bisher erlernte unter Beweis stellen. Vor dem 
ersten echten Match war die Aufregung 
groß und am Ende konnten sich alle über 
Pokale, Medaillen und Urkunden freuen. 

Teilnehmer beim Jugend-Cup mit Betreuer-
team  
  
  
3. Julian-Hamann-Gedächtnisturnier   
Vom 08. - 11.06.2023 wurde beim Tennisclub 
Weisweil ein Leistungsklassen-Turnier aus-
getragen, bei dem Damen und Herren aus 
dem Badischen Tennisverband am Start wa-
ren. Mit insgesamt 28 TeilnehmerInnen war 
das Turnier sehr gut besetzt und es wurden 
spannende und hochklassige Spiele gebo-
ten. 

In der Konkurrenz Herren A (LK1,0 bis 14,9) 
konnte sich Vorjahressieger Jan Sieger (TSG 
Sasbach/Weisweil) gegen Eric Schleusener 
(TV Freiburg-Tiengen) mit 6:2, 6:2 erneut 
durchsetzen. 
In der Konkurrenz Herren B (LK 15 - 25), die 
mit 12 Teilnehmern am stärksten besetzt 
war, setzte sich ebenfalls Vorjahressieger Jo-
nathan Sokolov (TC Schutterwald) gegen 
Sascha Fröhlich (TC Ingersheim) mit 6:3, 6:3 
durch.  
Siegerin in der Damen-Konkurrenz (LK 10 - 
25) wurde die erst 14jährige Mia Hügel vom 
TC RW Achern. Sie behauptete sich im Finale 
gegen Lena Gerber (TC Weisweil) mit 6:0, 6:1. 

 Herren A von linlks: Eric Schleusener, Jan Sieger - 
sein Name ist Programm - und Vorstand Klemens 
Hamann   
  
Medenrunde   
Ergebnisse vom Wochenende   
Herren65: TC Stegen - 
TSG Weisweil/Heimbach  3:3 
Herren60: TC Freiamt - TC Weisweil 4:2
Damen40: TSG Rheinh./Wyhl/Weisweil - 
TSG Dietenbachpark/Eintracht Freiburg 4:5 
Herren: TC Ottenhöfen - 
TSG Sasbach/Weisweil  3:6 
  
Die nächsten Begegnungen   
Freitag, 23.06.23; 10:00 Uhr 
Herren65: TSG Weisweil/Heimbach - 
TC Endingen 
Samstag, 24.06.23; 09:30 Uhr 
Herren60: TC Weisweil - TC Kollnau-Gutach 
Sonntag, 25.06.23; 09:30 Uhr 
Herren: TSG Sasbach/Weisweil - 
ETSV Offenburg (Spielort: Sasbach) 
Damen: TSG Weisweil/Sasbach - 
TSG Mösbach/Ottenhöfen 
 
 

Turnverein Weisweil

Familienwanderung am Sonntag, 25.06. 
„Auf dem Pirschpfad zur Ruine Schauen-
burg“ bei Oberkirch 
Eine kurzweilige Rundtour mit Tieren, Ber-
gen, Burg und Spielplatz! Länge: 5 km, 
Steigungen: 250 hm, reine Gehzeit: ca. 2 
h, festes Schuhwerk erforderlich, nicht für 
Kinderwagen geeignet. Treffpunkt für alle 
Interessierten mit (und auch ohne) Kinder 
ist am Sonntag, 25.06. um 10:00 Uhr an der 
Grundschule Weisweil. Nach Möglichkeit bil-
den wir Fahrgemeinschaften, Fahrzeit ca. 45 
min. Bitte Rucksackvesper mitnehmen. Am 
Ende der Tour können wir noch im Stadtgar-
ten mit Wasser-Kneippbecken, Spielplätzen, 
Minigolf, Kiosk, etc. verweilen. 
Für den Turnverein Weisweil: Markus Gräßlin 
& Nathaly Duske (Tel. 915 795)   

Neuer Line Dance Kurs nach den Som-
merferien 
Tanzen macht einfach glücklich. Wir bewe-
gen uns zur Musik und gemeinsam in der 
Gruppe. Das schüttet Glückshormone aus 
und steigert das allgemeine Wohlbefin-
den. Taucht mit uns ein in die Welt des Line 

Musikinitiative 
Weisweil

Geben Sie ein Pfund von Ihrem Glück 
ab! 
Sammeln Sie mit uns Lebensmittel-
spenden für die Tafeln in unserer Regi-
on. 
  
  

Die Möglichkeit zur Spende haben Sie 
am Sonntag, dem 9. Juli 2023 um 14 
Uhr bei unserem Benefizkonzert für 
die Tafel auf dem Weisweiler Kirchhof. 
Gemeinsam mit dem Musikverein Weis-
weil e.V. und der Grundschule Weisweil 
möchten wir Ihnen unser buntes und 
wunderschönes, musikalisches Pro-
gramm. 
  
Viele Mitwirkende u. Vereine würden 
sich sehr über Ihr Kommen und Ihre 
Spende freuen.

Die Musikinitiative Weisweil  

 

Tennisclub Weisweil

Die Kinder im Mittelpunkt beim Tenni-
sclub Weisweil 
Tennistag an der Grundschule - Schnup-
pertag auf dem Tennisplatz - Jugend-Cup 
2023 
  
In der vergangenen Woche standen beim 
Tennisclub Weisweil die Kinder im Mittel-
punkt. In Abstimmung mit Rektorin Hanna 
Heicke, die das Angebot zur Bewegungsför-
derung gerne annahm, war der Tennisclub 
am Dienstag im Rahmen der Kooperation 
„Schule und Verein“ zu Gast in der Grund-
schule am Rheinwald. Alle Kinder der vier 
Grundschulklassen hatten an diesem Tag die 
Möglichkeit jeweils eine Stunde das Spiel 
mit der gelben Filzkugel kennenzulernen. 
Dazu hatten die Mitglieder des Tennisclub 
verschiedene Stationen in der Halle aufge-
baut: Ballwurf, Fangen, Jonglieren und nicht 
zuletzt „das Spiel über´s Netz“ konnte unter 
Anleitung von erfahrenen Tennisspielern 
ausprobiert werden. Die Kinder hatten viel 
Spaß und waren mit Feuereifer dabei. Zum 
Abschluss gab es für jedes Kind ein kleines 
„Mitbringsel“ vom Tennisclub und die Einla-
dung am Sonntag das Ganze auf dem Ten-
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Dance. Ihr tanzt alleine ohne direkten Tanz-
partner und habt doch gemeinsam Spaß. 
Line Dance besteht aus relativ schnell er-
lernbaren Schrittfolgen und sind sowohl für 
Interessierte mit wenig Erfahrung als auch 
fortgeschrittene Tänzerinnen und Tänzer 
geeignet. Getanzt wird in Reihen vor- und 
nebeneinander. Es kann dabei bequeme 
Alltagskleidung getragen werden. Mitzu-
bringen sind Getränke und saubere Hallen-
sportschuhe. 
Der Kurs startet am 11. September mit 
Kursleiterin Liane Flamm (Übungsleiterin-B 
„Sport in der Prävention“ Gesundheit plus 
/ Übungsleiter-C / DTB-Kursleiterin „Drums 
Alive“ und „Line Dance“) und findet immer 
montags von 19:15 – 20:15 Uhr in der 
Rheinwaldhalle statt. Die Teilnehmeranzahl 
ist auf 20 begrenzt, aber wir haben noch 
einige wenige Plätze frei. Also schnell an-
melden. Ihr wollt mehr über Line Dance wis-
sen, dann meldet euch bei Liane, 0176 5677 
4531. 
  
Alle unsere Kurse umfassen 12 Übungs-
stunden und die Teilnahmegebühr  be-

trägt jeweils für Mitglieder 42,- Euro 
und für Nichtmitglieder 72,- Euro. Eine 
unproblematische Anmeldung ist durch die 
Überweisung des Kursbeitrags auf unser 
Vereinskonto möglich. Bei begrenzter Teil-
nehmerzahl ist die Reihenfolge des Geldein-
gangs entscheidend. 

Empfänger: Turnverein Weisweil 
IBAN: DE 93 6829 0000 0067 0595 06 
BIC: GENODE61LAH 
Verwendungszweck: 
genaue Kursbezeichnung und Name der 
teilnehmenden Person 
  
Aus Planungsgründen bitten wir um Ihre 
frühzeitige Anmeldung zu den Kursen. Der 
Buchungseingang Ihrer Überweisung ist au-
tomatisch die Kursanmeldung. Sollte dieser 
schon ausgebucht sein oder aus ungeplan-
ten Gründen nicht stattfinden, wird der Be-
trag selbstverständlich zurück überwiesen. 
  
Rückfragen und Informationswünsche zu 
unseren Kursen können gerne an 
kurse@tv-weisweil.de gerichtet werden.  

VdK Ortsverband 
Weisweil

Beratung im Sozialrecht: 
Der nächste Sprechtag der VdK Sozialrechts-
schutz gGmbH mit Silke Löffler in Emmen-
dingen findet statt am Donnerstag, den 29. 
Juni von 8.00 bis 11.30 Uhr in der VdK-Kreis-
verbandsgeschäftsstelle, Kaiserstuhlstraße 3. 
Der nächste Sprechtag in Waldkirch im Rat-
haus beim Marktplatz (Generationenbüro) 
findet statt am Dienstag, den 11. Juli von 
9.00 Uhr bis 11.30 Uhr. 
Die Beratung und rechtliche Vertretung um-
fasst die Rechtsgebiete aller gesetzlichen 
Sozialversicherungen (Kranken-, Unfall-, 
Renten-, Arbeitslosen und Pflegeversiche-
rung). Ebenso werden Mitglieder sowohl 
im Schwerbehinderten- und sozialen Ent-
schädigungsrecht als auch in der Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende und im Alter 
vertreten.  Eine vorherige Terminverein-
barung unter Tel. 0 76 1 / 50 44 9-0 ist er-
forderlich. 

SONSTIGES

Hospiz Hecklingen e.V., 
Kenzingen 
Hauptstraße 46 
Sprechzeiten: 
mittwochs von 09.00 bis 11.00 Uhr 
oder nach Terminvereinbarung 
Persönliche Trauerberatung, 
nach tel. Terminabsprache 
Tel. 07644-930198 oder auch per Mail: 
info@hospiz-hecklingen.de 

Die Deutsche Rentenversicherung Ba-
den-Württemberg informiert:

Höhere Rente ab 1. Juli
Rund 21 Millionen Menschen erhalten ab 
den Sommermonaten bundesweit eine 
höhere Rente. Zum 1. Juli 2023 steigen die 
Renten um 4,39 Prozent in den alten Bun-
desländern und um 5,86 Prozent in den neu-
en Bundesländern. 
 
Wann das Plus auf dem Konto ankommt, 
hängt grundsätzlich vom Zeitpunkt des 
Rentenbeginns ab: Wer bis März 2004 in 
den Ruhestand gegangen ist, erhält den 
höheren Betrag bereits Ende Juni. Rent-
nerinnen und Rentner, die ihre erste Ren-
tenzahlung im April 2004 oder später er-
halten haben, wird die Rente erst Ende Juli 
mit dem höheren Zahlbetrag angewiesen. 
Der Renten Service der Deutschen Post AG 
versendet rechtzeitig zur jeweiligen Auszah-
lung des neuen Zahlbetrags an alle Rentne-
rinnen und Rentner ein Schreiben, in dem 
über die Höhe der Rentenanpassung infor-
miert wird. 

Schwarzwaldverein
Sonntag, den 25. Juni 2023  
Schluchtenwanderung zwischen Bach-
heim und Unadingen 
1. Langwanderung: Wanderstrecke ca. 16 
km bei 430 m Höhenmetern; Wanderzeit 
ca. 5 Std. Die Tour führt von Unadingen 
durch die Mauchach-, Gauchach- und Wut-
achschlucht nach Bachheim. Schwierigkeits-
grad mittel. 
Wanderführer Dr. Günter Schäfer, Kirchzar-
ten 

2. Kürzere Rundwanderung von 10  km 
mit ca. 200 Höhenmetern.
Wanderung voraussichtlich von Bach-
heim durch die Gauchach- und Wutach-
schlucht. Der genaue Wegverlauf hängt 
von der Witterung ab. Wir nehmen uns mit 
einigen Pausen viel Zeit für die Wande-
rung. Gesamte Wanderzeit ca. 5 Stunden. 
Wanderführer: Dr. Eberhard Aldinger 
Für beide Wanderungen bitte Rucksackves-
per und ausreichend Getränke mitnehmen! 
Gutes Schuhwerk und Trittsicherheit ist er-
forderlich.
Die beiden Gruppen treffen in Bachheim 
zum gemeinsamen Abschluss beim Kiosk 
wieder aufeinander. Rückfahrt vom Bahnhof 
Bachheim. 
Wir fahren mit der Bahn
07:50 Uhr Bahnhof Kenzingen, Abfahrt 
des Zugs: 08:07 Uhr; Rückkehr lt. Fahrplan 
17:47 Uhr oder 19:00 Uhr 
Fahrtkosten 7,50 €, Mitglieder 5 €. 

Detaillierte Informationen unter 
www.schwarzwaldverein-kenzingen.de 
Anmeldung erbeten bei Aldinger 
07644 9319 001 

 

Ende 
des 

redaktionellen Teils



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Herrenstraße 9  •  79367 Weisweil  •  Tel.: 07646 / 913045  •   Fax: 07646 / 1544
0179 / 23 91 807 (Heimleitung Melusine Niederhofer)

E-Mail: haus-michael@web.de  •  www.jugendhilfe-michael.de

Wir, die Sozialtherapeutische Familiengemeinschaft „Michael“ e.V.,  
suchen ab sofort für unseren Standort in Weisweil und Kenzingen  
Fachkräfte der Jugendhilfe - Erzieher/in, Jugend- und Heimerzieher/in,  
Sozial-Pädagoge/in und Heilpädagoge/in für die Betreuung von  
Kindern und Jugendlichen in einer stationären Kinder- und Jugendhilfe- 
einrichtung im Schichtdienst. Auch Quereinsteiger sind willkommen!

Ihre Aufgaben:
• Betreuung der Kinder und Jugendlichen im Alltag
• Mitwirkung bei der Hilfe- und Erziehungsplanung, Umsetzung der Ziele
• Freizeitpädagogische Gruppenangebote und Einzelbetreuung
• Zusammenarbeit mit Angehörigen und Kooperationspartner
• Aussagekräftige und fachliche Dokumentation

Ihr Profil:
• Teamfähigkeit
• Bereitschaft zu Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdiensten
• Flexibilität, Belastbarkeit und ein hohes Verantwortungsbewusstsein
• Führerschein Klasse B

Wir bieten:
• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe
• Ein engagiertes und kollegiales Team
• Regelmäßig Supervision und Fortbildungen
• Sportförderung durch Hansefit

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an:

Sozialtherapeutische Familiengemeinschaft „Michael“ e.V.
z. Hd. Frau Melusine Niederhofer 
Herrenstr. 9, 79367 Weisweil oder an haus-michael@web.de

Sozialtherapeutische  
Familiengemeinschaft 

„Michael“ e.V. 

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!

DRUCKSACHEN GANZ 
NACH IHREN WÜNSCHEN.
Gerne beraten wir Sie individuell zu Ihrer Anfrage.

  07771 9317-932      print@primo-stockach.de www.primo-stockach.de



Wir suchen 
Empfangs- und Reinigungsmitarbeiter (m/w/d)

auf geringf. Basis (520,-), in Teil- oder Vollzeit für unsere  
Parkside Appartements in der Hauptstraße in Herbolzheim. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch oder Anruf.  •  Tel. 0152 / 33 578 107 
Parkside Boutique Appartements  •  www.parkside-appartements.de




